
Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit informiert:

Stand: Jan 2017

Das webbasierte Präqualifikationsverfahren PQ VOB wurde am 16. Januar 2006 frei geschaltet.
Es ist auf Initiative öffentlicher Auftraggeber (Bund, Länder und Kommunen), der Bauwirtschaft 
und der IG BAU als bundeseinheitliche Vereinfachung der Eignungsnachweiserbringung gemäß 
VOB/A eingeführt worden und bezieht sich ausschließlich auf den Baubereich. Seither weisen 
präqualifizierte Bewerber um öffentliche Aufträge mit einer Registriernummer in ihren 
Angebotsschreiben darauf hin, dass sie im bundesweit geführten amtlichen Verzeichnis
präqualifiziertes Unternehmen geführt sind. Damit entfällt für sie bei jeder öffentlichen 

Bauvergabe die Vorlage der Eignungsnachweise hinsichtlich Fachkunde, Leistungsfähigkeit 
und Zuverlässigkeit entsprechend § 6a VOB/A bzw. § 6a EU VOB/A. 

Das Präqualifikationssystem bietet Ihnen folgende Vorteile:
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Hinweise für Bieter
zur Präqualifikation für Bauunternehmen


